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Prüfungsplan vorgezogenes Qualifikationsverfahren 
2012 / Laborant/in EFZ Fachrichtung Chemie 

Qualifikationsbereich Berufskenntnisse –  
Pos. 1: Naturwissenschaftliche Grundlagen 

1 Allgemeines 
Rechtsgrundlage Verordnung über die berufliche Grundbildung Laborantin/Laborant mit EFZ 
 (Fachrichtung Chemie) vom 25. Juli 2007 
Kantonale Behörde Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern, Kasernenstrasse 27, 
 3000 Bern 22, Herr Kämpf, Prüfungsleiter 
Chefexperte (CE) Stefan Guggisberg, Rütiweg 94, 3072 Ostermundigen, Telefon 079 275 68 64 

2 Termine 
Ort Kirchgemeindehaus, Freiestrasse 20, 3012 Bern 
Zeit Do 31.05.2012 14.00 – 15.00 Uhr Naturwissenschaftliche Grundlagen 

3 Prüfungsbedingungen 
Hinweis: Die Hilfsmittel werden vor der Prüfung kontrolliert. Unerlaubte Hilfsmittel werden eingezogen. 

Prüfungsform Schriftliche Form 

Prüfungsdauer 60 Minuten 

Qualifikations-
kriterien 

Gemäss „Bestimmungen zum Qualifikationsverfahren für Laborant/in EFZ Fach-
richtung Chemie für den Prüfungsort Bern“ vom 15.09.2010; Kapitel 6.4 

Erlaubte Hilfs-
mittel 

 Formelsammlung für Laborantinnen EFZ und Laboranten EFZ  
Fachrichtung Chemie (Expertengruppe Bern, Version 1, 2011) * 

 Periodensystem (in Englischer Sprache, Meyer Messtechnik GmbH) * 
 Taschenrechner (Benutzung Mobiltelefon als Rechner ist nicht gestattet; 

Datentransfer und die Anwendung von Textprogrammen ist untersagt) 
 

* wird an der Prüfung abgegeben 

4 Prüfungsergebnis 
Die Note in den naturwissenschaftlichen Grundlagen wird dem Ausbildungsbetrieb der Kandidatin oder 
des Kandidaten schriftlich durch den Chefexperten bekannt gegeben. 
Es erfolgen keine mündlichen Auskünfte an die Prüfenden oder an Drittpersonen. 

Die Note wird im Rahmen des Qualifikationsverfahrens 2013 als Positionsnote in den Qualifikationsbe-
reich Berufskenntnisse fliessen. Die Note des vorgezogenen Qualifikationsverfahrens ist keine Fallnote. 

5 Prüfungseinsicht / Rechtsmittel 
Für die Note der Position 1 der naturwissenschaftlichen Grundlagen des Qualifikationsbereichs Berufs-
kenntnisse im Rahmen des vorgezogenen Qualifikationsverfahrens besteht kein Rechtsmittel. 

Die Rechtsmittelbelehrung erfolgt bei der Eröffnung des Prüfungsentscheids durch das Kantonale Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt nach der Bekanntgabe der Gesamtnote. 
Die Möglichkeit der Prüfungseinsicht besteht ebenfalls erst nach der Eröffnung des Prüfungsentscheids. 

 

Verteiler: – Berufsfachschule gibb (Fachlehrer) 
 – Kandidatinnen und Kandidaten (via Fachlehrer) 
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